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Rügeobliegenheit:
Gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
(Hochschulgesetz-HG NRW) kann nach Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Ordnung die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder 
des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn,
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben worden,
2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher
beanstandet,
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des
Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.



Dritte Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät 

vom 13.12.2023 

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4 Satz 1, 67 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes NRW (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes (HZG NRW) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend den weiteren Aufbau der Medizinischen 
Fakultät in Ostwestfalen-Lippe und zur Änderung weiterer hochschulgesetzlicher Vorschriften 
vom 29. August 2023 (GV. NRW. S. 1072), erlässt die Rechtswissenschaftliche Fakultät der 
Universität zu Köln die folgende Ordnung: 

Artikel I  

Die Promotionsordnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln 
vom 26. Oktober 2010 (Amtliche Mitteilungen 98/2010), zuletzt geändert durch Ordnung vom 
29. Mai 2017 (Amtliche Mitteilungen 60/2017) wird wie folgt geändert:  

1. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 werden – abgetrennt durch ein Semikolon – die Wörter 
„Betreuerin oder Betreuer und Doktorandin oder Doktorand sollen eine 
Betreuungsvereinbarung abschließen“ angefügt.  

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  

„1Doktorandinnen und Doktoranden betreuen und Erstgutachten zu 
Dissertationen abgeben können  

a) die hauptamtlichen und die im Ruhestand befindlichen Professorinnen und 
Professoren im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 1 HG NRW,  

b) die außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren, die 
Privatdozentinnen und Privatdozenten sowie  

c) die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, deren Bewährung als 
Hochschullehrerin oder -lehrer gemäß § 39 Absatz 5 Satz 2 HG NRW 
festgestellt wurde,  

der Fakultät. 2Bleiben als Hochschullehrerin oder -lehrer bewährte 
Juniorprofessorinnen oder -professoren nach dem Ende der Juniorprofessur als 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Mitglieder der Fakultät 
gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 HG NRW, sind sie für die Dauer der Mitgliedschaft 
weiterhin zur Betreuung und Begutachtung berechtigt. 3Diese Rechte können 
auf Antrag Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren bereits vor der 
Feststellung nach Satz 1 verliehen werden, sobald diese über die Dissertation 
hinaus besondere wissenschaftliche Forschungsleistungen erbracht haben; die 
Entscheidung trifft das Dekanat im Benehmen mit der wissenschaftlichen 
Leitung der Graduiertenschule.“  

2. § 3 wird wie folgt geändert:  



a) Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b wird wie folgt gefasst:  

„in einem Seminar bei einer zur Betreuung (auch Zweitbetreuung) von 
Doktorandinnen oder Doktoranden berechtigten Person vor dem 
Wintersemester 2005/2006 eine Ausarbeitung eingereicht und ein Referat 
gehalten hat und die Leistung mindestens mit der Note ‚gut‘ oder seit dem 
Wintersemester 2005/2006 eine Ausarbeitung eingereicht und ein Referat 
gehalten hat und die Leistung mindestens mit der Note ‚vollbefriedigend‘ 
bewertet wurde, sowie“;  

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „bei einer anderen Hochschullehrerin 
oder einem anderen Hochschullehrer oder einer anderen Privatdozentin oder 
einem anderen Privatdozenten der Fakultät als der Betreuerin oder dem 
Betreuer“ durch die Wörter „bei einer anderen zur Betreuung (auch 
Zweitbetreuung) von Doktorandinnen und Doktoranden berechtigten Person als 
der Betreuerin oder dem Betreuer“ ersetzt.  

c) In Absatz 6 Satz 2 Buchstabe d werden die Wörter „bei einer 
Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer oder einer Privatdozentin oder 
einem Privatdozenten der Fakultät“ durch die Wörter „bei einer zur Betreuung 
(auch Zweitbetreuung) von Doktorandinnen und Doktoranden berechtigten 
Person“ ersetzt.  

3. § 4 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a werden die Wörter „oder einen Abschluss 
im Sinne des zweiten Zyklus des Bolognaprozesses entspricht“ angefügt.  

b) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter „bei einer Hochschullehrerin oder 
einem Hochschullehrer oder einer Privatdozentin oder einem Privatdozenten 
der Fakultät“ durch die Wörter „bei einer zur Betreuung (auch Zweitbetreuung) 
von Doktorandinnen und Doktoranden berechtigten Person“ ersetzt.  

c) Absatz 2 wird gestrichen.  

d) Absatz 3 wird zu Absatz 2. In Absatz 2 (neu) Satz 1 werden die Wörter „und 
2“ gestrichen und hinter dem Wort „schriftliche“ die Wörter „oder elektronische“ 
eingefügt.  

4. In § 5 Nummer 3 wird nach den Wörtern „einer vorsätzlichen“ das Wort 
„wissenschaftsbezogenen“ eingefügt.  

5. § 7 wird wie folgt geändert:  

a) in Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 werden die Wörter „ein amtliches 
Führungszeugnis;“ durch die Wörter „eine eidesstattliche Versicherung der 
Bewerberin oder des Bewerbers, dass sie oder er nicht wegen einer 
wissenschaftsbezogenen Straftat vorbestraft ist“ ersetzt,  

b) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen, die Sätze 3 und 4 werden zu den Sätzen 2 
und 3.  

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Der Antrag kann zurückgenommen werden, solange noch kein Ergebnis 
einer Begutachtung mitgeteilt wurde“.  

d) in Absatz 4 werden hinter dem Wort „schriftlichen“ die Wörter „oder 
elektronischen“ eingefügt.  



6. § 9 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) 1Die Dissertation muss eine von der Doktorandin oder dem Doktoranden 
verfasste rechtswissenschaftlich beachtliche Abhandlung sein, die ihre bzw. 
seine Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit nachweist. 2Sie 
kann außer in deutscher auch in englischer oder französischer Sprache 
erbracht werden, wenn eine zur Betreuung von Doktorandinnen und 
Doktoranden und zur Abgabe von Erstgutachten gemäß § 2 Absatz 2 
berechtigte Person bereit ist, als Erstgutachterin oder Erstgutachter im Sinne 
des § 10 zu fungieren und eine Person benennt, die zur Begutachtung der 
fremdsprachlichen Dissertation bereit und taugliche Zweitgutachterin oder 
tauglicher Zweitgutachter im Sinne des § 10 ist“.  

7. § 10 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Ist die Bewerberin oder der Bewerber zur Doktorprüfung zugelassen, so 
bestimmt die Dekanin oder der Dekan zwei Gutachterinnen oder Gutachter, die 
die Dissertation begutachten und bewerten.  

(2) 1Als Erstgutachterin oder Erstgutachter bestellt die Dekanin oder der Dekan 
eine nach § 2 Absatz 2 zur Erstbetreuung von Doktorandinnen und 
Doktoranden berechtigte Person; ist die Bewerberin oder der Bewerber als 
Doktorandin oder Doktorand angenommen worden, soll die Betreuerin oder der 
Betreuer zur Erstgutachterin oder zum Erstgutachter bestellt werden. 2Ist die 
Bewerberin oder der Bewerber von einem Mitglied der Fakultät als Doktorandin 
oder der Doktorand angenommen worden, das nach der Annahme Mitglied 
einer anderen Fakultät oder Hochschule geworden ist, so kann auch dieses als 
Erstgutachterin oder Erstgutachter bestellt werden. 

(3) Als Zweitgutachterin oder Zweitgutachter bestellt die Dekanin oder der 
Dekan eine nach § 2 zur Erst- oder Zweitbetreuung von Doktorandinnen und 
Doktoranden berechtigte Person.  

(4) Mindestens eine oder einer der Gutachterinnen oder Gutachter muss 
Professorin oder Professor im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 1 HG NRW 
der Fakultät sein.“  

8. § 11 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: „1Jeder Gutachterin und jeder Gutachter 
erstellt innerhalb von zwei Monaten ein Gutachten über die Dissertation, darin 
schlägt sie oder er die Arbeit zur Annahme oder Ablehnung zu. 2Schlägt eine 
Gutachterin oder ein Gutachter die Annahme der Arbeit vor, schlägt sie oder er 
zugleich ein Prädikat vor. 3Die Noten sind: 

- „rite“ (eine wissenschaftlich trotz Mängeln noch brauchbare Leistung), 

- „satis bene“ (eine wissenschaftlich brauchbare Leistung), 

- „cum laude“ (eine durchschnittlichen Anforderungen entsprechende 
wissenschaftliche Leistung), 

- „magna cum laude“ (eine erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegende wissenschaftliche Leistung), 

- „summa cum laude“ (eine besonders hervorragende wissenschaftliche 
Leistung). 



4Falls eine Drittbetreuerin oder ein Drittbetreuer bestellt worden ist, kann auch 
sie oder er ein Gutachten über die Dissertation einreichen; es enthält keinen 
Vorschlag hinsichtlich eines Prädikats“. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) 1Haben die Gutachterinnen und Gutachter vorgeschlagen, die Arbeit 
anzunehmen, und liegt nicht mehr als eine Prädikatsstufe zwischen ihren 
Vorschlägen, so veranlasst der Dekan oder die Dekanin den Fortgang des 
Verfahrens, sofern kein Einspruch einer anderen Professorin oder eines 
anderen Professors im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 1 HG NRW erfolgt. 
2Haben alle Gutachterinnen und Gutachter die Ablehnung der Arbeit 
vorgeschlagen, so ist die Arbeit abgelehnt, falls kein Einspruch einer anderen 
Professorin oder eines anderen Professors eingeht. 3Erhebt eine Professorin 
oder ein Professor Einspruch oder weichen die Vorschläge der Gutachterinnen 
und Gutachter um mehr als eine Prädikatsstufe voneinander ab, so holt die 
Dekanin oder der Dekan ein Drittgutachten ein und entscheidet sodann auf 
Grundlage aller vorliegenden Gutachten über die Annahme und ggf. das 
Prädikat der Arbeit. 4Dasselbe gilt, wenn ein Teil der Gutachterinnen und 
Gutachter die Annahme, ein anderer Teil die Ablehnung der Arbeit empfohlen 
hat“.  

c) In Absatz 5 werden die Wörter „Berichterstatterinnen und Berichterstatter“ 
durch die Wörter „Gutachterinnen und Gutachter“ ersetzt.  

9. § 12 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der Erstberichterstatterin oder der 
Erstberichterstatter und die Zweitberichterstatterin oder der 
Zweitberichterstatter“ durch die Wörter „die Gutachterinnen und Gutachter“ und 
die Wörter „Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren“ durch die 
Wörter „Professorinnen und Professoren im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 1 
HG NRW“ ersetzt.  

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) 1Die Dekanin oder der Dekan lädt die Doktorandin oder den Doktoranden 
und die Mitglieder der Prüfungskommission schriftlich oder elektronisch zur 
Disputation und teilt das Ergebnis der Begutachtung der Dissertation mit. 
2Spätestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin übermittelt die Doktorandin 
oder der Doktorand der Dekanin oder dem Dekan schriftlich oder elektronisch 
ausgearbeitete Thesen zu der Dissertation; die Thesen werden den Mitgliedern 
der Prüfungskommission vorab übersandt“.  

10. § 13 wird wie folgt gefasst:  

„(1) Die Dekanin oder der Dekan oder ein von ihr oder ihm damit beauftragtes 
Mitglied der Prüfungskommission setzt als Gesamtnote für die Doktorprüfung 
eines der Prädikate nach § 11 Absatz 1 Satz 3 fest. 2Weicht bei einheitlicher 
Bewertung der Dissertation oder bei Festsetzung durch die Dekanin oder den 
Dekan gemäß § 11 Absatz 3 Satz 3 oder 4 die Note für die mündliche Prüfung 
um höchstens eine Prädikatsstufe hiervon ab, so stellt die Dissertationsnote 
zugleich die Gesamtnote dar; bei stärkerer Abweichung wird eine Gesamtnote 
gebildet, die zwischen der Note für die Dissertation und derjenigen für die 
mündliche Prüfung liegt. 3Bei unterschiedlicher Bewertung der Dissertation gibt 
die Bewertung der Disputation den Ausschlag. 4Die Dekanin oder der Dekan 
erteilt der Doktorandin oder dem Doktoranden ein Zeugnis über die festgesetzte 
Bewertung.  



(2) 1Nach Abschluss der mündlichen Prüfung kann die Doktorandin oder der 
Doktorand Einsicht in die Prüfungsakten einschließlich der Gutachten nehmen, 
sie oder er kann Kopien der Gutachten herstellen“. 

11. § 15 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Hat die Doktorandin oder der Doktorand die Verpflichtungen gemäß § 14 
erfüllt, fertigt die Dekanin oder der Dekan die Promotionsurkunde aus und 
versieht sie mit dem Siegel der Fakultät. 2Die Urkunde weist den Titel der 
Dissertation, das Datum der Disputation und das Datum der Ausstellung der 
Urkunde aus. 3Mit der Aushändigung oder Zustellung der Promotionsurkunde 
an die Doktorandin oder den Doktoranden wird die Promotion vollzogen und 
dieser oder diesem das Recht erteilt, den Doktorgrad gemäß § 1 zu führen“. 

b) In Absatz 2 werden in Satz 1 die Wörter „dem Bewerber/der Bewerberin“ 
durch die Wörter „dem Doktoranden/der Doktorandin ersetzt und in Satz 3 die 
Wörter „der Bewerber/die Bewerberin“ durch die Wörter „der Doktorand/die 
Doktorandin“ ersetzt.  

c) In Absatz 3 werden die Wörter „der Bewerber/die Bewerberin“ durch „der 
Doktorand/die Doktorandin“ ersetzt und hinter dem Wort „schriftlicher“ die 
Wörter „oder elektronischer“ eingefügt.  

d) Hinter Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:  

„Als Ende der Promotion im Sinne des § 5 Absatz 2 Nummer 13 HStatG gilt der 
Tag der Disputation oder, wenn an diesem die Arbeit noch nicht von allen 
Gutachterinnen oder Gutachtern für druckreif erklärt wurde, der Tag, an dem 
die letzte Erklärung der Druckreife durch eine Gutachterin oder einen Gutachter 
erfolgt“.  

12. In § 17 Absatz 1 c) wird nach den Wörtern „einer vorsätzlichen“ das Wort 
„wissenschaftsbezogenen“ eingefügt. 

13. Nach § 19 werden als neue §§ 19a, 19b und 19c eingefügt:  

„§ 19 a Registrierungs- und Aktualisierungspflicht  

1Die Bewerberin oder der Bewerber sowie die Doktorandin oder der Doktorand 
ist verpflichtet, bei den in der Universität zu Köln eingesetzten 
Geschäftsprozessen und Verfahren mitzuwirken. 2Auf die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie § 6 der Einschreibungsordnung 
der Universität zu Köln in ihrer jeweils geltenden Fassung wird hingewiesen. 
3Die Annahme als Doktorandin oder Doktorand und die Zulassung zur 
Promotion setzen die vollständige Registrierung und die Antragstellung in der 
Erfassungs- und Verwaltungssoftware für Doktorandinnen und Doktoranden 
der Universität zu Köln inklusive aller Angaben nach dem 
Hochschulstatistikgesetz voraus. 3Einmal jährlich müssen die im System 
hinterlegten Daten in der vom Promotionsbüro vorgesehenen Weise von allen 
Doktorandinnen und Doktoranden aktualisiert werden.  

§ 19b Aufbewahrungsfristen  

1Die Promotionsakte sowie die gemäß der Einschreibungsordnung der 
Universität zu Köln in ihrer jeweils geltenden Fassung erhobenen Daten werden 
im Fall des Abbruchs der Promotion bis zum Ablauf des dritten auf die 
Beendigung der Promotion folgenden Jahres und im Fall der erfolgreichen 



Beendigung bis zum Ablauf des fünften auf die Beendigung der Promotion 
folgenden Jahres aufbewahrt und anschließend dem zuständigen Archiv 
angeboten; lehnt das Archiv die Annahme ab, wird sie vernichtet. In einem 
Verzeichnis dürfen die verliehenen akademischen Grade und eine 
katalogisierte Sammlung des Zeitraums des Promotionsstudiums, des Datums 
der Aushändigung der Urkunde, die Angaben zur Betreuung der Promotion, der 
Gutachten der Dissertation sowie der Mitglieder der Prüfungskommission, der 
ausgehändigten Zeugnisse und Urkunden bis zum Ablauf des fünfzigsten auf 
die Beendigung der Promotion folgenden Jahres aufbewahrt werden; Satz 1, 
zweiter Halbsatz gilt entsprechend. Bei Abbruch der Promotion dürfen in einer 
katalogisierten Sammlung der Zeitraum des Promotionsstudiums und die 
Angaben zur Betreuung bis zum Ablauf des zehnten auf den Abbruch der 
Promotion folgenden Jahres aufbewahrt werden; Satz 1, zweiter Halbsatz gilt 
entsprechend.  

§ 19c Nachteilsausgleich und Schutzbestimmungen 

(1) Die besonderen Belange von Doktorandinnen und Doktoranden mit 
Behinderungen, chronischen oder psychischen Erkrankungen und 
Doktorandinnen, die den mutterschutzrechtlichen Bestimmungen unterliegen, 
sind zur Wahrnehmung ihrer Chancengleichheit zu berücksichtigen.  

(2) 1Macht eine Doktorandin oder ein Doktorand glaubhaft, dass sie oder er 
wegen länger andauernder oder ständiger Krankheit oder Behinderung nicht in 
der Lage ist, an einer Prüfung in der vorgesehenen Form oder in dem 
vorgesehenen Umfang teilzunehmen, wird ihr oder ihm auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag an die Dekanin oder den Dekan ein Nachteilsausgleich 
gewährt. 2Dazu kann die Vorlage eines fachärztlichen Zeugnisses verlangt 
werden. 3Dies gilt entsprechend im Hinblick auf Fristen und Termine.  

(3) 1Die Inanspruchnahme der Schutzbestimmungen entsprechend den 
mutterschutzrechtlichen Bestimmungen sowie entsprechend den Fristen des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 
werden auf Antrag ermöglicht; eine Ablegung von Prüfungen ist in diesen Fällen 
trotz Beurlaubung möglich. 2Macht eine Doktorandin glaubhaft, dass sie 
aufgrund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen an einer Prüfung nicht in 
der vorgesehenen Form oder in dem vorgesehenen Umfang teilnehmen kann, 
wird ihr auf schriftlichen oder elektronischen Antrag an die Dekanin oder den 
Dekan ein Nachteilsausgleich gewährt. 3Dazu kann die Vorlage eines 
fachärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 4Dies gilt entsprechend im Hinblick 
auf Fristen und Termine. 5Der Antrag ist unverzüglich nach Eintreten der 
Voraussetzungen zu stellen.  

(4) 1Besondere Belange, die durch die Pflege- oder Versorgungsbedürftigkeit 
der Ehegattin oder des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des 
eingetragenen Lebenspartners, einer oder eines in gerader Linie Verwandten 
beziehungsweise einer oder eines im ersten Grad Verschwägerten sind 
angemessen zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf Fristen und 
Termine. 2Der Antrag ist unverzüglich nach Eintreten der Voraussetzungen zu 
stellen.  

(5) 1Die Anträge gemäß Absatz 2 bis 4 sind durch die Doktorandin oder den 
Doktoranden unter Führung geeigneter Nachweise umfassend zu begründen. 
2Anträge sind in einem angemessenen Zeitraum vor der Erbringung der 
Leistung bei der Dekanin oder dem Dekan zu stellen. 3Soweit nicht mit einer 
Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, soll sich der 



Nachteilsausgleich auf alle im Verlauf der Promotion abzuleistenden Prüfungen 
erstrecken. 

Artikel II  

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft und wird in den Amtlichen 
Mitteilungen der Universität zu Köln veröffentlicht.  

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse der Engeren Fakultät der 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät vom 01.07.2021, 07.04.2022 und 24.11.2022 sowie nach 
Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Rektorat vom 16.05.2023.  

Köln, 13. Dezember 2023  

Der Dekan  
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät  
der Universität zu Köln 

gez. 
 
Universitätsprofessor Dr. Bernhard Kempen 




